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2365/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 23.02.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 23.03.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der PDion: Entsprechend den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) hat der Eingang einer Novelle die 
Fundstellen der Stammfassung und der letzten Änderung 
zu enthalten; daher müsste der Eingang richtig lauten: 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 10/2022, wird wie folgt geändert: 

Das Einkommensteuergesetz 1988 wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. Im § 3 Abs. 1 Z 15 lit. a wird der Ausdruck „300 Euro“ 
in „1 200 Euro“ geändert. 

 

 2. Im § 3 Abs. 1 Z 15 lit. a wird nach dem ersten Satz 
folgende Satzfolge eingefügt: 

 

 „An die Stelle dieses Betrags tritt mit Wirkung vom 
1. Jänner 2023 und in der Folge mit Wirkung vom 
1. Jänner jeden Jahres der mit dem Anpassungsfaktor des 
§ 108f ASVG vervielfachte Betrag. Der Vervielfachung 
ist jeweils der für das vorangegangene Jahr ermittelte 
Betrag zugrunde zu legen.“ 

 

§ 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: 

 1. … 

 § 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: 

 1. … 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/verfassung/legistik/e-recht-legistische-richtlinien.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/verfassung/legistik/e-recht-legistische-richtlinien.html
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 23.02.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 23.03.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 15.a) Zuwendungen des Arbeitgebers für die 
Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer, 
soweit diese Zuwendungen an alle 
Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen seiner 
Arbeitnehmer geleistet werden oder dem 
Betriebsratsfonds zufließen und für den 
einzelnen Arbeitnehmer 300 Euro jährlich 
nicht übersteigen. 

Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers 
für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer 
in Form von Beiträgen für eine Er- und 
Ablebensversicherung oder eine 
Erlebensversicherung geleistet, gilt Folgendes: 

 – Beiträge zu Er- und 
Ablebensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn für den Fall des Ablebens 
des Versicherten mindestens die für den 
Erlebensfall vereinbarte 
Versicherungssumme zur Auszahlung 
gelangt und die Laufzeit der Versicherung 
nicht vor dem Beginn des Bezuges einer 
gesetzlichen Alterspension oder vor 
Ablauf von fünfzehn Jahren endet. 

 – Beiträge zu Er- und 
Ablebensversicherungen, bei denen für 
den Fall des Ablebens des Versicherten 
nicht mindestens die für den Erlebensfall 
vereinbarte Versicherungssumme zur 
Auszahlung gelangt, und Beiträge zu 
Erlebensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn die Laufzeit der 
Versicherung nicht vor dem Beginn des 
Bezuges einer gesetzlichen Alterspension 
endet. 

 – Die Versicherungspolizze ist beim 
Arbeitgeber oder einem vom Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmervertretung 

  15.a) Zuwendungen des Arbeitgebers für die 
Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer, 
soweit diese Zuwendungen an alle 
Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen seiner 
Arbeitnehmer geleistet werden oder dem 
Betriebsratsfonds zufließen und für den 
einzelnen Arbeitnehmer 3001 200 Euro 
jährlich nicht übersteigen. An die Stelle dieses 
Betrags tritt mit Wirkung vom 
1. Jänner 2023 und in der Folge mit 
Wirkung vom 1. Jänner jeden Jahres der 
mit dem Anpassungsfaktor des § 108f 
ASVG vervielfachte Betrag. Der 
Vervielfachung ist jeweils der für das 
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag 
zugrunde zu legen.  

Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers 
für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer 
in Form von Beiträgen für eine Er- und 
Ablebensversicherung oder eine 
Erlebensversicherung geleistet, gilt Folgendes: 

 – Beiträge zu Er- und 
Ablebensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn für den Fall des Ablebens 
des Versicherten mindestens die für den 
Erlebensfall vereinbarte 
Versicherungssumme zur Auszahlung 
gelangt und die Laufzeit der Versicherung 
nicht vor dem Beginn des Bezuges einer 
gesetzlichen Alterspension oder vor 
Ablauf von fünfzehn Jahren endet. 

 – Beiträge zu Er- und 
Ablebensversicherungen, bei denen für 
den Fall des Ablebens des Versicherten 
nicht mindestens die für den Erlebensfall 
vereinbarte Versicherungssumme zur 
Auszahlung gelangt, und Beiträge zu 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 23.02.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 23.03.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
bestimmten Rechtsträger zu hinterlegen. 

 – Werden Versicherungsprämien zu einem 
früheren Zeitpunkt rückgekauft oder sonst 
rückvergütet, hat der Arbeitgeber die 
steuerfrei belassenen Beiträge als 
sonstigen Bezug gemäß § 67 Abs. 10 zu 
versteuern, es sei denn, der Rückkauf oder 
die Rückvergütung erfolgt bei oder nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses. 

Erlebensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn die Laufzeit der 
Versicherung nicht vor dem Beginn des 
Bezuges einer gesetzlichen Alterspension 
endet. 

 – Die Versicherungspolizze ist beim 
Arbeitgeber oder einem vom Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmervertretung 
bestimmten Rechtsträger zu hinterlegen. 

 – Werden Versicherungsprämien zu einem 
früheren Zeitpunkt rückgekauft oder sonst 
rückvergütet, hat der Arbeitgeber die 
steuerfrei belassenen Beiträge als 
sonstigen Bezug gemäß § 67 Abs. 10 zu 
versteuern, es sei denn, der Rückkauf oder 
die Rückvergütung erfolgt bei oder nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses. 
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